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Kreisverband Odenwaldkreis

	Betreuungsvereinbarung
	Betreutes Wohnen



Betreuungsvereinbarung Betreutes Wohnen

zwischen 

dem Deutschen Roten Kreuz (DRK) Kreisverband Odenwaldkreis e.V., vertreten durch den Vorstand, dieser vertreten durch die Hauptabteilungsleitung Soziale Dienste

Frau Dagmar Emig-Mally - nachfolgend DRK genannt -

und

Herrn / Frau .....................................................................................................................................................
- nachfolgend Nutzer/in genannt -

.....................................................................................................................................................
(Anschrift)

wird folgende Betreuungsvereinbarung abgeschlossen:

§ 1

Leistungen 

 (1)
Das DRK bietet dem/der Nutzer/in im Betreuten Wohnen insbesondere Hilfen zu einem selbstbestimmten Leben, eröffnet und erhält eine eigenständige Lebensführung, soziale Eingliederung und Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft, insbesondere durch:

· Stabilisierung der physischen und psychischen Gesundheit
· Bewältigung von Konflikt- und Krisensituationen
· Bewältigung von behinderungs-, alters- und krankheitsbedingten Abbauprozessen
· Hinführung zu einer angemessenen Tagesstruktur, Ausbildung oder Erwerbsfähigkeit sowie Freizeitgestaltung
· Stabilisierung und Weiterentwicklung von lebenspraktischen Fähigkeiten/ Fertigkeiten
· selbständige Lebensführung und weitest gehende Unabhängigkeit von Betreuung
· Erhaltung bzw. Verbesserung von Mobilität und Orientierung
· Aufrechterhaltung und Verbesserung der Teilhabe am Leben im sozialen Umfeld

(2)
Der/die Nutzer/in erfüllt die persönlichen Voraussetzungen für Leistungen nach § 53 SGB XII und lässt sich diese durch eine amtsärztliche/fachärztliche Stellungnahme bestätigen.

(3)
Die „Zusatzvereinbarung Betreutes Wohnen für Menschen mit Behinderung“ in der jeweils gültigen Fassung und die Konzeption „DRK Betreutes Wohnen“ sind Grundlage der Leistungserbringung. Diese können auf Wunsch eingesehen werden.

§ 2

Betreuungsangebote

(1)
Die Leistung „Betreutes Wohnen“ umfasst Leistungen der Eingliederungshilfe zu selbstbestimmtem Leben gem. § 54 Abs. 1 SGB XII i.V.m. § 55 IX. Das Betreute Wohnen wird als Einzelwohnen (in der eigenen Wohnung), Wohnen in Partnerschaft und/oder mit Angehörigen und in einer Betreuten Wohngemeinschaft angeboten.

(2)
Die Leistung „Betreutes Wohnen“ umfasst die im Einzelfall erforderlichen Hilfen zur Beratung, Begleitung, Betreuung und Förderung nach Maßgabe des § 54 Abs. 1 SGB XII i.V.m. § 55 SGB IX. Zur Erbringung dieser Leistung können verschiedene Formen der Hilfestellung sowie unterschiedliche Unterstützungs- und Beratungsangebote einschließlich Gruppenangebote dienen.

(3)
Die Hilfen zu selbstbestimmtem Leben im Betreuten Wohnen nach § 55 SGB IX mit der Zielsetzung des § 1 dieser Vereinbarung umfassen:


Personenbezogene Leistungen und Maßnahmen i.S.d. § 76 Abs. 1 SGB XII, insbesondere

· Mitwirkung bei der Erstellung des Gesamtplans und Erstellung der individuellen Hilfeplanung
· (personenbezogene) Dokumentation
· Verknüpfung und Koordination der Leistungen
· Beratung und Unterstützung des/der Nutzers/in in allen eingliederungsrelevanten Angelegenheiten in der Regel in ihrer Wohnung
· Begleitung und Unterstützung des/der Nutzers/in in allen eingliederungsrelevanten Angelegenheiten außerhalb ihrer Wohnung
· Hilfestellung bei der Vermittlung und Organisation der erforderlichen Hilfen (nach § 5 Abs. 1 der Zusatzvereinbarung „Betreutes Wohnen für Menschen mit Behinderung des LWV) einschließlich haushaltssichernder und gesundheitsfördernder Hilfen
· Krisenintervention
· Zusammenarbeit mit rechtlichen Betreuern, Angehörigen, sozialem Umfeld usw.
· Hilfestellung bei den Mitwirkungspflichten des/der Nutzers/in nach §§ 60 ff. SGB I

· Vor- und Nachbereitung der Leistungen und Maßnahmen des Betreuten Wohnens
 (4)
Umfang und Dauer der zu erbringenden Leistungen sind einzelfallbezogen und richten sich nach dem individuellen Hilfebedarf des/der Nutzers/in. Das DRK (Leistungserbringer) wirkt zusammen mit dem/der Nutzer/in darauf hin, dass die erforderlichen Leistungen kontinuierlich erbracht werden. Die Erhebung des individuellen Hilfebedarfs personenbezogener Leistungen erfolgt standardisiert über den personenzentrierten integrierten Teilhabeplan (PIT). 

(5)
Die Betreuungsleistungen werden durch das DRK regelmäßig dokumentiert. Die Ergebnisse werden erfasst, ausgewertet, mit dem/der Nutzer/in besprochen und mit seiner/ihrer Einwilligung in Form eines  Qualitäts- und Berichterstattungsbogens (QuB) und eines PITs an den Landeswohlfahrtsverband (LWV) weitergeleitet. 

§ 3

Rechte und Pflichten 

(1)
Der/die Nutzer/in hat das Recht,

· das Beratungsangebot des DRK nach § 2 dieser Vereinbarung in Anspruch zu nehmen
· an den durch das DRK vermittelten Angeboten teilzunehmen, um die eigenen Kompetenzen und Fähigkeiten im Eingliederungsprozess zu entwickeln
· das Beschwerdemanagement des DRK zu nutzen (direkte persönliche Beschwerde beim Vorstand, der Homepage oder Nutzung des Hausbriefkastens für anonyme Beschwerden)

(2)
Zum Erreichen der angestrebten Ziele nach § 1 dieser Vereinbarung, verpflichtet sich der/die Nutzer/in das Betreuungsangebot des DRK zu nutzen und die getroffenen Vereinbarungen zu erfüllen, insbesondere:
· zu regelmäßiger und aktiver Teilnahme an den vereinbarten und durch das DRK vermittelten Angeboten
· eigene Kompetenzen und Fähigkeiten in den Eingliederungsprozess einzubringen
· die erforderlichen Informationen und Unterlagen zur Verfügung zu stellen
· bei der Suche nach einem Praktikums- oder Arbeitsplatz Eigeninitiative zu ergreifen (Stellensuche, Bewerbungsschreiben, Vorstellungsgespräche)
(3)
Der/die Nutzer/in wird nach dem Vorstellungsgespräch einem bestimmten Teilbereich des Betreuten Wohnens zugeordnet (Betreute Wohngemeinschaft, Betreutes Einzelwohnen, Betreutes Einzelwohnen für Substituierte oder Ambulantes Betreutes Wohnen für chronisch mehrfach beeinträchtigte Abhängigkeitskranke).

§ 4

Vergütung

(1) Es gilt die mit dem LWV geschlossene Vergütungsvereinbarung nach § 75 Abs. 3 i.V. mit §§ 76ff SGB XII in der jeweils gültigen Fassung. 

(2) Die Abrechnung der erbrachten Leistungen des DRK wird dem LWV in Rechnung gestellt.

§ 5

Datenschutz

Personenbezogene Daten erheben wir im Rahmen von Datenvermeidung und Datensparsamkeit nur in dem Ausmaß und so lange, wie es zur Nutzung unserer Arbeit notwendig ist, beziehungsweise vom Gesetzgeber vorgeschrieben wird. Wir nehmen den Schutz Ihrer persönlichen Daten ernst und halten uns bei Erhebung und Verarbeitung personenbezogener Daten streng an die entsprechenden gesetzlichen Vorschriften und an diese Datenschutzerklärung. Fällt der Zweck der Datenerhebung weg oder ist das Ende der gesetzlichen Speicherfrist erreicht, werden die erhobenen Daten gesperrt oder gelöscht.

§ 6

Vertragsdauer

(1)
Die Vereinbarung beginnt am ........................ und kann seitens des/der Nutzer/in jederzeit beendet werden.

(2)
Die Vereinbarung kann jederzeit im gegenseitigen Einvernehmen aufgelöst werden.

(3)
Bei Nichterfüllung der Pflichten ist das DRK zur fristlosen Kündigung des Betreuungsverhältnisses berechtigt.
(4)
Für die Betreute Wohngemeinschaft gibt es eine Zusatzvereinbarung „Kündigung in der betreuten Wohngemeinschaft“ (Anlage 1)
.........................................

Ort, Datum

…………………………………



.……………………………………..

DRK Betreutes Wohnen
Nutzer/in

Anlage 1:
Zusatzvereinbarung Kündigung in der Betreuten Wohngemeinschaft

Herr/Frau…………………………………………………………………wird zum …………………….

in die Betreute Wohngemeinschaft für Suchtmittelabhängige aufgenommen.
Kündigungsregelung:

1) Beendet werden kann das Betreute Wohnen seitens des/der Nutzers/in jederzeit. 

2) Der Wohnraum in der Betreuten Wohngemeinschaft kann mit einer Frist von sechs Wochen gekündigt werden. Der/die Mieter/in verpflichtet sich in dieser Zeit die Hausordnung einzuhalten. Bei Nichteinhaltung kann es zur fristlosen Kündigung kommen.

3) Seitens des DRK kann das Betreute Wohnen beendet werden, wenn der/die Nutzer/in trotz wiederholter Mahnungen das Betreuungsangebot nicht annimmt.

4) In allen Bereichen des Betreuten Wohnens kann die Ausübung und Androhung von Gewalt ein fristloser Kündigungsgrund sein.

5) In der BWG gibt es ein striktes Abstinenzgebot. Der Konsum von Suchtmitteln ist sowohl innerhalb als auch außerhalb des Hauses untersagt. Ein Rückfall ist unverzüglich und eigenverantwortlich bei einem/einer Mitarbeiter/in des Betreuten Wohnens zu melden. In Rücksprache mit dem/der Bezugsbetreuer/in wird das weitere Vorgehen besprochen. Entscheidungen werden mit der Leitung des Suchthilfezentrums abgesprochen. Bei Nichtmitwirkung des/der Bewohners/in kann die fristlose Kündigung ausgesprochen werden.
Ich habe die Zusatzvereinbarung gelesen und stimme der oben aufgeführten Kündigungsregelung zu.

………………………………….



…………………………………………..

Ort, Datum



� Die Pflichten der gesetzlichen Betreuer bleiben davon unberührt.
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